
4144 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Bundesrates 

Gesetzesbesch 1 uß des Nati ona 1 rates vom 3. Dezember 1991 betreffend ei n 
Bundesgesetz. mit dem das Arbeits losenvers i cherungsgesetz 1977 und das 
Arbeitsmarktförderungsgesetz geändert werdenj 

Änderungen gegenüber dem Gesetzentwurf in 319 der Beilagen 

Der Nationalrat hat anläßlich der Beschlußfassung im Gegenstand ge
genüber dem Gesetzentwurf in 319 der Beilagen zu den Stenographischen 
Protoko 11 en des Nat i ona 1 rates. XVII I. GP. folgende Änderungen besch 1 os-
sen: 

1. Der Titel lautet wie folgt: 
"Bundesgesetz, mit dem das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, das 
Arbeitsmarktförderungsgesetz sowie das Allgemeine Sozialversiche
rungsgesetz geändert werden" 

2. Im Gesetzestext des Art. I Z. 2 lautet im § 65 Abs. 2 der Ausdruck 
"§§ 28 Abs. 3" richtig: "§§ 28 Abs. 5". 

3. Nach Artikel III wird folgender Artikel lIla angefügt: 
11 A .'t i k e 1 lIla 

Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, BGB1.Nr. 189/1955, wird in 
seinem Zweiten Teil wie folgt geändert: 
§ 151 lautet: 

"Medizinische Hauskrankenpflege 

§ 151. (1) Wenn und solange es die Art der 
Krankheit erfordert, ist medizinische Hauskranken
pflege zu gewähren. 

(2) Die medizinische Hauskrankenpflege wird 
erbracht durch diplomierte Krankenschwestern 
bzw. diplomierte Krankenpfleger (§ 23 des Bundes
gesetZes betreffend die Regelung des Krankenpfle
gefachdienstes, der medizinisch-technischen Dien
ste und der Sanitätshilfsdienste, BGB!. 
Nr. 102/1961), die vom Krankenversicherungsträ
ger beigesteIlt werd~n o.der die mit dem ~an.ke.n
versicherungsträger In emem Venragsverhaltms Im 
Sinne des Sechsten Teiles dieses BundesgesetZes 
stehen oder die im .Rahmen von V ertragseinricluu n~ 
gen tätig sind, die medizinische Hauskrankenpflege 
betreiben. 

(3) Die Tätigkeit der diplomierten Kranken
schwester bzw. des diplomierten Krankenpflegers 
kann nur auf ärztliche Anordnung erfolgen. Die 
Tätigkeit umfaßt m.edizinische. Leis.tungen un.d 
qualifizierte PflegeleIStungen, wie die Verabre~
chung von Injektionen, Sondenernährung, Dekuba
tusversorgung. Zur medizinischen Hauskranken-

pflege gehören nicht die Grundpflege und die 
hauswirtschaftliche Versorgung des Kranken. 

(4) Hat der (die) Anspruchsberechtigte nicht die 
Venragspanner (§ 338) oder die eigenen Einrich
tungen (Venragseinrichtungen) des Versicherungs
trägers in Anspruch genommen, so gebührt ihm 
KostenersatZ gemäß § 131. 

(5) Die medizinische Hauskrankenpflege wird für 
ein und denselben Versicherungsfall für die Dauer 
von längstenS vier Wochen gewähn. Darüber hinaus 
wird sie nach Vorliegen einer chef- oder kontroll
ärztlichen Bewilligung weitergewllhn. 

(6) Medizinische Hauskrankenpflege wird nicht 
gewährt, wenn der (die) Anspruchsberechtigte in 
einer der im § 144 Abs. '" bezeichneten Einrichtun
gen unteq;~bracht ist." 
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